
 

Anlage 5 

(zu § 3 Absatz 2) 

Prüfungsbescheinigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen  

mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t bis zu 7,5 t* 

 

Nachstehendes ehrenamtlich tätiges Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks oder  

sonstiger Einheiten des Katastrophenschutzes 

 

Name, Vorname(n) ..…………………………………………………………………………………………………….. 

 

geboren am ......………………………………………              in ………………………………………………………. 

hat in einer praktischen Prüfung nach § 3 der Fahrberechtigungsverordnung die Befähigung zum Führen von oben 

benannten Einsatzfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t bis 7,5 t auf einem der nachfol-

genden Einsatzfahrzeuge nachgewiesen:** 

– bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t, 

– auch mit Anhängern, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 4,75 t nicht übersteigt,  

– bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 7,5 t, 

– auch mit Anhängern, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 7,5 t nicht übersteigt. 

 

 

 

………………………………………………………. 

(Unterschrift der geprüften Person) 

  

 

 

…………………………………………………………. 

(Stempel des Trägers der entsendenden Feuerwehr oder Orga-

nisation) 

 

 

 

………………………………………………………………

(Unterschrift der Prüferin oder des Prüfers) 

  

 

 

………………………………………………………….

(Stempel des Trägers der Feuerwehr oder Organisation der 

Prüferin oder des Prüfers) 

 

 

……….……………………………………………… 

(Datum) 

 

(* Abweichungen vom Muster sind zulässig, soweit Besonderheiten des Verfahrens, insbesondere der Einsatz maschineller 

Datenverarbeitung, dies erfordern.) 

(** Nichtzutreffendes ist zu streichen.) 
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